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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 4 2 7 / 2 0 2 3 / B V  
D a t um: 

13.11.2023 

Fe de rführung: 

Dezernat II, Tiefbauamt 

B e t eiligung: 

Dezernat I, Amt für Finanzen, Liegenschaften und Konversion 
Dezernat I, Rechtsamt 

B e t reff: 

1.  Änderung der Lauergebührensatzung 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur 
B eschlussempfehlung: 

Han dzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

29.11.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 14.12.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

1. Der Gebührenkalkulation (Anlage 01 und Anlage 02) wird zugestimmt. Insbesondere 
werden folgende Ermessens- und Prognoseentscheidungen getroffen: 

a. Der Gebührenbemessungszeitraum wird vom 01.01.2024 bis 31.12.2025 auf 
zwei Jahre festgelegt. 

b. Der Gemeinderat stimmt der in der Gebührenkalkulation berücksichtigten 
Abschreibungs- und Verzinsungsmethode zu. 

c. Zur Verzinsung des Anlagekapitals wird der städtisch prognostizierte kalku-
latorische Zinssatz für 2024 in Höhe von 1,1 % verwendet (langjähriges Mittel). 

d. Der Gemeinderat stimmt der Gebührenbefreiung von Schiffen mit ÖPNV-
Funktion innerhalb Heidelbergs, sowie von Ausstellungsschiffen zu. 

2. Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 03 beigefügte 1. Satzung zur Änderung der 
Lauergebührensatzung. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 Prognostizierte gebührenfähige Kosten im Ergebnishaus-

halt im Gebührenbemessungszeitraum 01.01.2024 bis 
31.12.2025 

152.484 

  
Einnahmen:  
 Prognostizierte Gebühreneinnahmen im Gebührenbemes-

sungszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025 
152.111 

  
Finanzierung:  

 Prognostizierte Gebühreneinnahmen 152.111 
 Allgemeine Haushaltsmittel (Gebührenbefreiung laut Sat-

zung) 
373 

  
Folgekosten:  

 keine  
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Zusammenfassung der Begründung:   

Der Gebührenbemessungszeitraum der letzten Lauergebührenkalkulation endet zum 
31.12.2023. Dies erfordert eine Neukalkulation der Lauergebühren. Des Weiteren sollen re-
daktionelle Änderungen der Satzung beschlossen werden.  
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Begründung:  

1. Ausgangslage 

Die städtischen Schiffsanlegestellen bilden einen wichtigen Baustein der touristischen Erschlie-
ßung Heidelbergs und prägen seit über 50 Jahren das Stadtbild. Die Nutzung der Schiffsanlege-
stellen wurde im Jahr 1967 mit dem Erlass einer Satzung erstmals geregelt. Für das Jahr 2022 
wurde vom Gemeinderat eine Neufassung der Satzung beschlossen (siehe Drucksa-
che 0352/2021/BV).  

Die Neukalkulation der Gebühren für den Bemessungszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025, sowie 
geringfügige Anpassungen an der Satzung erfordern nun den Beschluss einer entsprechenden 
Änderungssatzung. 

2. E rläuterungen zu den einzelnen Änderungen 

Der räumliche Geltungsbereich wird in § 1 der Lauergebührensatzung (LauerGS) geregelt. Hierzu 
wird auf einen Lageplan (im Maßstab 1:2000 und 1:500) verwiesen (siehe Anlage 03). Der bisherige 
Lageplan ist sowohl im Tiefbauamt, als auch digital auf der Homepage der Stadt Heidelberg in der 
Rubrik „Ortsrecht“ hinterlegt und jederzeit einsehbar.  Auf Grund von geringfügigen Anpassungen 
des Nutzungsvertrags zwischen der Stadt Heidelberg und der Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes müssen die Wasserflächen in der Bereite leicht angepasst werden, was 
auf die tatsächliche Nutzung aber keine Auswirkungen hat. Der Lageplan wurde entsprechend an-
gepasst (vergleiche Anlage 03). 

In § 3 LauerGS wird die Nutzung in den jeweiligen Bereichen klarer definiert.  

Die Nummerierung der Paragraphen in der Satzung war nicht korrekt und musste angepasst wer-
den. 

Auf Grund der Neukalkulation werden die Gebührensätze entsprechend angepasst (vergleiche 
unten unter Nummer 3.2). Die sich für den Bemessungszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025 erge-
benden Gebührentatbestände und Gebührensätze können der Anlage 04 „Synopse der Gebühren-
tatbestände und Gebührensätze“ entnommen werden. 
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3. Ge bühren 

3.1. N achkalkulation 2022-2023 

Der Kalkulationszeitraum 2022-2023 ist noch nicht abgeschlossen, deshalb kann noch keine 
Nachkalkulation erfolgen. Durch die Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des Landstroman-
schlusses, sind bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme weder gebührenfähige Kosten noch Ge-
bühren erhoben worden. Bei den Hotelschiffen (Bereich A) gab es auf Grund der Auswirkungen 
der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges einen leichten Rückgang der Anlegungen; ansonsten 
sind bisher keine signifikanten Abweichungen zur Kalkulation zu erwarten.  

3.2. K alkulation 2024-2025 

Die vom Tiefbauamt erstellte Gebührenkalkulation erfolgte auf Basis der Haushaltsplanung für 
das Jahr 2024 und einer Prognose für das Jahr 2025 und ist als Anlage 01 der Vorlage beigefügt.  

Alle Rechts- und Kalkulationsgrundlagen können im Detail der Anlage 02 „Erläuterungen zur Kal-
kulation der Gebühren zur Nutzung der Schiffsanlegestellen am Neckarlauer“ entnommen wer-
den.  

3.3. Ermittlung der Betriebskosten für die Jahre 2024 und 2025 

Die Betriebskosten für die Schiffsanlegestellen in Heidelberg liegen wie in der Kalkulation auf Sei-
te 2 und 3 der Anlage 01 umfassend dargestellt im Gebührenbemessungszeitraum bei rund 
152.000 Euro. Die einzelnen Kalkulationen je Gebührentatbestand können den Seiten 4 bis 10 der 
Anlage 01 entnommen werden. 

3.4. Vorschlag der Verwaltung zur Anpassung der Gebühren 

Die Verwaltung schlägt vor, kostendeckende Gebühren für die Schiffsanlegestellen zu erheben.  

Für die laut Satzung gewährte Gebührenbefreiung für Ausstellungsschiffe entsteht im Gebühren-
bemessungszeitraum ein Gebührenausfall in Höhe von insgesamt 373,00 Euro (siehe Anlage 01, 
Seite 4). Dieser Aufwand verbleibt im städtischen Haushalt und ist Bestandteil des Beschlusses. 

Wir bitten um Zustimmung.  
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 

N ummer/n: 
( C odierung) 

+  / - 
b e rührt: Z i el/e: 

QU 1  Solide Haushaltswirtschaft 
  Be gründung: 

  
Die Anpassung der Lauergebühren führt zu einem höheren Kostende-
ckungsgrad.  

 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine  
 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 

 

Anlagen zur Drucksache:  

N ummer: Be zeichnung  

01 Gebührenkalkulation für die Schiffsanlegestellen für die Jahre 2024 und 2025 
(N ur digital verfügbar) 

02 Erläuterungen zur Kalkulation der Gebühren zur Nutzung der Schiffsanlegestel-
len am Neckarlauer 

(N ur digital verfügbar) 

03 1. Satzung zur Änderung der Lauergebührensatzung 
(N ur digital verfügbar) 

04 Synopse der Gebührentatbestände und Gebührensätze 
(N ur digital verfügbar) 
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